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Niedersächsisches Finanzgericht
Urteil

vom

27. Januar 2000

Az.:  5 K 56/95

Leitsatz:
Ebenso wie die Option zur Steuerpflicht kann auch der Widerruf des Verzichts auf die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchstabe a auf einen Teil eines Grundstückes beschränkt werden.

Der Verzicht des Widerrufs auf die Umsatzsteuerbefreiung entfaltet auch dann ex tunc-Wirkung, wenn über den Umsatz zunächst eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis begeben worden ist. Die insoweit erforderliche Rechnungsberichti​gung fällt nicht unter § 14 Abs. 2 UStG, sondern ist ebenso wie der Widerruf rück​wirkend möglich.

Niedersächsisches Finanzgericht

Az.: 5 K 56/95

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit 

vertreten durch den Testamentsvollstrecker


Klägerin,

Proz.-Bev.:


gegen

Finanzamt 


Beklagter,

wegen

Umsatzsteuer 1988

hat das Niedersächsisches Finanzgericht - 5. Senat - ohne mündliche Verhandlung am 27. Januar 2000 durch 

die Vizepräsidentin des Finanzgerichts         als Vorsitzende,

den Richter am Finanzgericht             

den Richter am Finanzgericht       

die ehrenamtliche Richterin                 

den ehrenamtlichen Richter          

für Recht erkannt: 

Unter Abänderung des Umsatzsteuerbescheides 1988 vom 1. November 1993 in Gestalt des Einspruchsbescheides vom 1. Februar 1995 wird die Umsatzsteuer 1988 auf           DM herabgesetzt.

Der Beklagte trägt die Kosten.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagte darf die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der zu erstattenden Kosten abwenden, wenn nicht zuvor die Klägerin Sicher​heit leistet.

Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Der Erblasser                  betrieb ein Hotel und Restaurantunternehmen in           . Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 29. Dezember 1988 veräußerte er den Gesamtkomplex „                 “ an den           Staatsangehörigen                    (Käufer) zu einem Preis von ins​gesamt            DM netto zzgl. Umsatzsteuer in Höhe von 1.739.500 DM. Der Netto​verkaufspreis entfiel in Höhe von 500.000 DM auf die im Privatbesitz des Erblassers befind​liche Wohnung. Als Zeitpunkt des Besitzübergangs war der 29. Dezember 1988 vereinbart. Im Hinblick auf die vertraglichen Vereinbarungen im Einzelnen wird auf den in Ablichtung zu den Steuerakten gelangten Kaufvertrag Bezug genommen. In einer nicht datierten privat​schriftlichen Vereinbarung änderten die Ver​tragsparteien den Kaufpreis dahingehend, dass der auf die Wohnung entfallende Anteil von 500.000 DM aus der Bemessungsgrundlage herausgenommen wurde. Auch hinsicht​lich dieser Vereinbarung wird auf deren zu den Steuerakten gelangten Text im Einzelnen Bezug genommen.

Mit seiner Umsatzsteuererklärung für das Streitjahr 1988 erklärte der Erblasser die Ver​äußerung der in dem Hotelkomplex befindlichen Wohnung als steuerfreien Umsatz. Zwar nahm er eine Vorsteuerkorrektur nach § 15 a Umsatzsteuergesetz (UStG) in der hierfür vorgesehenen Zeile 40 der Umsatzsteuererklärung nicht vor. Es besteht aber Einigkeit zwischen den Beteiligten, dass die erklärten Vorsteuern um eine Vorsteuerkorrektur in Höhe von 10.253 DM gemindert waren. Der Beklagte folgte der Steuererklärung nicht, sondern erhöhte im Umsatzsteuerbescheid vom 13. November 1989 die regelbesteuerten steuerpflichtigen Umsätze um den auf die Privatwohnung entfallenden Nettoverkaufspreis in Höhe von 500.000 DM. Die Vorsteuerkorrektur machte er hierbei nicht rückgängig. Im Anschluss an eine steuerliche Außenprüfung änderte der Beklagte die Umsatzsteuer​festsetzung 1988 mit Bescheid vom 1. November 1993 unter Berücksichtigung der nicht im Streit befindlichen Prüfungsfeststellungen. Im Einspruchsbescheid berichtigte der Beklagte die Vorsteuerkorrektur in Höhe von 10.253 DM zugunsten des Klägers, wies diesen aber hinsichtlich der Besteuerung der Wohnungsveräußerung zurück.

Im Klageverfahren änderten der Erblasser und der Käufer mit notariell beurkundeter Ver​einbarung vom 22. Februar 1999 § 4 des Kaufvertrages vom 29. Dezember 1988 der​gestalt, dass auf den auf die Privatwohnung entfallenden Kaufpreisanteil keine Umsatz​steuer berechnet wurde. Im Hinblick auf die Einzelheiten dieser Vereinbarung wird auf deren zu den Gerichtsakten gelangte Ausfertigung Bezug genommen. 

Mit der Klage wendet sich die Klägerin gegen die Besteuerung des Grundstücksverkaufs soweit dieser auf die Privatwohnung entfällt. Sie trägt vor, die nicht datierte Vereinbarung zwischen dem Erblasser und dem Käufer sei im März 1989 getroffen worden. In dieser Vereinbarung sei eine wirksame Änderung des Grundstückskaufvertrages und eine Berichtigung der darin enthaltenen Rechnung zu sehen. Die zivilrechtliche Wirksamkeit einer nachträglichen Änderung eines Grundstückskaufvertrages erfordere nicht zwingend deren notarielle Beurkundung.  

Außerdem vertritt die Klägerin die Auffassung, der Erblasser habe jedenfalls durch die notariell beurkundete Änderung des Kaufvertrages vom 22. Februar 1999 seine Option zur Steuerpflicht des auf die Privatwohnung entfallenden Teil des Grundstücksverkaufes widerrufen. Da der Widerruf der Option diese rückwirkend entfallen lasse, sei die Umsatz​steuer für den Veranlagungszeitraum der Optionserklärung und damit für das Streitjahr entsprechend herabzusetzen

Die Klägerin beantragt,

die Umsatzsteuer 1988 um        DM herabzusetzen. 

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen. 

Er vertritt die Auffassung, weder die privatschriftliche Vereinbarung vom März 1989 noch die notariell beurkundete Erklärung vom 22. Februar 1999 könnten rückwirkend eine Änderung der Umsatzsteuerfestsetzung 1988 auslösen. Grundsätzlich könne eine Optionserklärung zwar rückwirkend widerrufen werden. Das aber habe zur Folge, dass eine vom Unternehmer für den zunächst als steuerpflichtig behandelten Umsatz aus​gestellte Rechnung nachträglich als im Sinne des § 14 Abs. 2 UStG unberechtigt aus​gestellt  angesehen werden müsse. Die Rechnung könne gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG i.V.m. § 17 Abs. 1 UStG nur mit Wirkung für den Besteuerungszeitraum berichtigt werden, in dem die geänderte Rechnung tatsächlich erteilt werde. Weder die privatschriftliche Korrektur im März 1989 noch die notariell beurkundete Berichtigung vom 22. Februar 1999 könnten deshalb Auswirkungen für das Streitjahr 1988 entfalten. 

Am 24. August 1999 verstarb der Kläger. Er wurde von seinen Söhnen                                            beerbt. Der Beklagte beantragte daraufhin die Aussetzung des Verfahrens gemäß §§ 155 Finanzgerichtsordnung (FGO), 246 Zivilprozessordnung (ZPO). Mit Testa​mentsvollstreckerzeugnis des Amtsgerichts              vom 17. September 1999 wurde                       zum Testamentsvollstrecker bestellt. Er hat das vorliegende Verfahren wieder aufgenommen.

Die Beteiligten haben übereinstimmend auf die Durchführung einer mündlichen Ver​handlung verzichtet.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist begründet.

Die Klägerin beansprucht zu Recht die Herabsetzung der Umsatzsteuer soweit sie auf den Verkauf der Privatwohnung entfällt, weil der Umsatz gemäß § 4 Nr. 9 Buchstabe a UStG von der Umsatzsteuer befreit ist.  Allerdings ist in § 4 des Grundstückskaufvertrages vom 29. Dezember 1988 Umsatzsteuer auf den gesamten Nettoverkaufspreis, auch so​weit dieser auf die Privatwohnung entfällt, ausgewiesen. Mit der darin enthaltenen Willenserklärung hat der Erblasser gemäß § 9 Abs. 1 UStG zunächst auf die Umsatz​steuerbefreiung für den gesamten Grundstücksverkauf verzichtet.

Ob die nicht datierte privatschriftliche Vereinbarung zivilrechtlich wirksam ist und umsatz​steuerrechtlich als Widerruf der Option und Rechnungsberichtigung anerkannt werden kann, brauchte der Senat nicht zu entscheiden. Jedenfalls mit der notariell beurkundeten Erklärung vom 22. Februar 1999 haben der Erblasser und der Käufer nachträglich die Kaufpreisvereinbarung geändert und den auf die Wohnung entfallenden Teil des Kauf​preises aus der Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer herausgenommen. Hierin ist ein auf den Wohnungsverkauf beschränkter Widerruf der Optionserklärung zu sehen. Dieser beschränkte Widerruf ist wirksam. Die Option zur Steuerpflicht kann auf einen Teil eines Grundstückes beschränkt werden. Die zivilrechtlich einheitliche Behandlung eines Grundstückes im Falle seiner Veräußerung steht dem nicht entgegen (Urteil des BFH vom 26. Juni 1996 XI R 43/90, UR 1996, 425; Urteil des EuGH vom 4. Oktober 1995 Rs C-291/92, BStBl II 1996, 392). Die Möglichkeit zur Beschränkung der Option auf einen Grundstücksteil gilt auch für den Widerruf der Optionserklärung. 

Der Widerruf des Verzichts auf die Steuerbefreiung hat rückwirkend den Umfang der Optionserklärung vom 29. Dezember 1988 beschränkt (Urteil des BFH vom 25. Januar 1979 V R 53/72, BStBl II 1979, 394; vgl. Klenk in Sölch/Ringleb/List, UStG, § 9 Anm. 40). Er ist folglich für die Steuerfestsetzung des Streitjahres zu berücksichtigen. Auch der rela​tiv große Zeitraum zwischen der Optionserklärung und deren Widerruf steht dem nicht entgegen, weil der Verzicht auf die Steuerbefreiung so lange möglich ist, wie die be​treffende Steuerfestsetzung noch nicht bestandskräftig ist. 

Allerdings ist die Behandlung eines Umsatzes als steuerpflichtig erst dann rückgängig gemacht, wenn nicht nur die Option widerrufen, sondern auch eine Rechnung mit ge​sondertem Steuerausweis berichtigt worden ist. Der Kaufvertrag vom 29. Dezember 1988 ist als Rechnung in diesem Sinne anzusehen, mit der Umsatzsteuer auch auf den die Wohnung betreffenden Grundstücksverkauf gesondert ausgewiesen worden ist. Diese Rechnung ist durch die notariell beurkundete Vereinbarung vom 22. Februar 1999 be​richtigt worden. Als bloßer Annex des Optionswiderrufs wirkt die Rechnungsberichtigung wie dieser ex tunc.

Zwar weist der Beklagte zu Recht darauf hin, dass die Berichtigung einer im Sinne des § 14 Abs. 2 UStG unrichtigen Rechnung die Steuerschuld erst im Veranlagungszeitraum der Rechnungsberichtigung entfallen lässt. Es liegt aber kein Anwendungsfall des § 14 Abs. 2 UStG vor. § 14 Abs. 2 UStG setzt voraus, dass der Unternehmer in einer Rech​nung einen höheren Steuerbetrag, als er nach dem Gesetz schuldet, gesondert aus​gewiesen hat. Der Erblasser hat in dem als Rechnung geltenden Grundstückskaufvertrag die Umsatzsteuer zu Recht auch auf den auf die Wohnung entfallenden Teil des Entgelts gesondert ausgewiesen, weil er aufgrund der von ihm gleichzeitig erklärten Option zur Steuerpflicht diesen Betrag geschuldet hat. Die ordnungsgemäße Rechnungsausstellung kann auch nicht durch den Widerruf der Option nachträglich als zu Unrecht erfolgt be​urteilt werden. Das folgt schon daraus, dass andernfalls die ex tunc Wirkung des Wider​rufs der Option ins Leere laufen würde, weil mit dem Verzicht auf die Steuerbefreiung regelmäßig die Ausstellung einer Rechnung mit gesondertem Steuerausweis einhergeht. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 Finanzgerichtsordnung (FGO).

Die Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 151, 155 FGO i.V.m. §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Zulassung der Revision beruht auf der grundsätzlichen Bedeutung der Sache (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO). 

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist die   R e v i s i o n   zugelassen worden.

Die Revision ist durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer ein​zulegen. 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte, welche die Befähigung zum Richteramt besitzen, vertreten lassen. Die Revision muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich beim Niedersächsischen Finanzgericht in Hannover, Hermann-Guthe-Str. 3, eingegangen sein und spätestens innerhalb eines weiteren Monats begründet werden. In der Revision ist das angefochtene Urteil anzugeben. Die Revision oder die Revisionsbegründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den Mangel ergeben. Die Frist für die Revisionsbegründung kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag durch den Vorsitzenden des zuständigen Senats des Bundesfinanzhofs verlängert werden.

Im Übrigen wird auf die Vorschriften der §§ 118 bis 121 Finanzgerichtsordnung (FGO) und Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Entlastung des Bundesfinanzhofs verwiesen.

Anschrift des Finanzgerichts:

Hausadresse: Niedersächsisches Finanzgericht

Hermann-Guthe-Str. 3

30519 Hannover

gez.                                              gez.                                                       gez.         

